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Artikel III  

Änderung des Vereinsgesetzes 2002 

Das Vereinsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 66/2002, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 10/2004, wird wie folgt 
geändert: 
1. In § 22 Abs. 1 wird die Zahl „189“ durch die Zahl „190“ ersetzt; weiters wird in Abs. 1 und Abs. 2 jeweils die 
Abkürzung „HGB“ durch die Abkürzung „UGB“ ersetzt.  
2. In § 24 Abs. 4 wird die Abkürzung „HGB“ durch die Abkürzung „UGB“ ersetzt. 
3. Dem § 33 wird folgender Abs. 6 angefügt:  

„(6) § 22 Abs. 1 und 2 und § 24 Abs. 4 in der Fassung des Handelsrechts-Änderungsgesetzes, BGBl. I Nr. 
120/2005, treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft.“ 


